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FÜR INNERES 

Bei Beantwortung bitte angeben 

Betr. : Entwurf einer Vereinbarung gem. Art 15 V 
. > 

ertedt 7. MRl. 1986 
B-VG zwischen dem Bund und dem Land �--------------�----� 

Vorarlberg über einen gemeinsamen _� '1Jj 
Hubschrauber-Rettungsdienst; ;; 1 rj'L-1,� 1; 1) '-'v 
allgemeines Begutachtungsverfahren 

Das Bundesministerium für Inneres beehrt sich, in 
der Anlage den Entwurf der bezeichneten Vereinbarung samt 

Erläuterungen zu übermitteln. 
In diesem Entwurf wurden die Ergebnisse des Modell­

versuches in Salzburg, die Erfahrungen der Hubschrauber­
Rettur.gsdiensta in Kärnten und Steiermark und die in den 
Begutachtungsv�en zu diesen Vereinbarungen gem. 
Art. 15a B-VG abgegebenen Stellungnahmen berücksichtigt. 

Anders als in den Bundesländern Kärnten und.Steier­
mark wird der für Rettungszwecke eingesetzte Hubschrauber 
in weiterem Umfange auch für andere Flüge, insbesondere 
im Exekutivbereich und zur Amtshilfe für Gebietskörper­
schaften verwendet werden. Die durch die Größe des lan­
des bedingte geringere Zahl an Rettungseinsätzen recht­
fertigt diese Mehrfachverwendung. 

. Nach dem Rettungskonzept des Landes Vorarlberg wird 
der Hubschrauber-Rettungsdienst das Notarztwagensystem, 
insbesondere in schwer zugänglichen Landesteilen, er­
gänzen. 

Wegen besonderer Dringlichkeit und da die Begut­
achtungsverfahren über die Vereinbarungen mit den Bundes­
ländern Kärnten und Steiermark erst vor kürzerer Zeit 
durchgeführt worden sind, wird ersucht, allfällige 
Stellungnahmen bis spätestens 28. 3. 1986 dem Bundes­
ministerium für Inneres zu ti�ermi�%efri.

· 

. / . 
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Diese Stellungnahmen wären außerdem in 25-facher Aus­
fertigung dem Präsidium des Nationalrates direkt zuzuleiten 
und das Bundesministerium für Inneres in der Stellungnahme 
hievon zu informieren. 

Dem Präsidium des Nationalrates wurden 25 Exemplare des / 
Entwurfes der Vereinbarung und der Erläuterungen zugeleitet. 

Beilagen: 

Ergeht an: 

1. / 
2. / 
3. / 
4. /  

5./ 
6. / 
7. / 1 • 
7. / 2. 

7. / 3. 
7. / 4. 
7. / 5. 
7. /  6. 

7. / 7. 
7. / 8. 
7. / 9. 
7. / 10. 
7. / 11. 

7. / 12. 
7. /  13. 
7. / 14. 

7. / 15. 
8. /  1 • 

8. / 2. 
8. / 3. 
8. / 4. 

Österreichische Präsidentscha!tskanzlei 
Parlamentsdirektion 
Rechnungshof 
Volksanwaltscha!t 
Verfassungsgerichtshof 
Verwaltungsgerichtshof 
Bundesministerium fUr Auswärtige Angelegenheiten 
Bundesministerium für Bauten und Technik ' 
Bundesministerium für Finanzen 
Bundesministerium fUr Gesundheit und Umweltschutz 
Bundesministerium fUr Handel, Gewerbe und Industrie 
Bundesministerium für Inneres 
Bundesministerium fUr Justiz 
Bundesministerium fUr Landesverteidigur� 
Bundesministerium fUr Land- und Forstwirtschaft 
Bundesministerium für soziale Verwaltung 
Bundesministerium für Unterricht, Kunßt und Sport 
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz 
Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz 
(GeschäftsfUhrung des Familienpolitischen Beirates) 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
Bundeskanzleramt - Sektion I 
Bundeskanzleramt - Sektion II 
Bundeskanzleramt - Sektion III 

Bundeskanzleramt - Sektion V 
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9. / Sekretariat Frau Staatsekretär DOHNAL 
10. / Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste 

11. / Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen 

12. / Generaldirektion für die Post- und TelegraphenverwaltQ� 

13. / 1. Amt der Burgenländischen Landesregierung 

13. / 2. Amt der Kärntner Landesregierung 

13. / 3. Amt der Nieder5sterreichischen Landesregierung 

13. / 4. Amt der Ober5sterreichischen Landesregierung 

13. / 5. Amt der Salzburger Landesregierung 

13. / 6. Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

13. / 7. Amt der Tiroler Landesregierung 

13. / 8. Amt der Vorarlberger Landesregierung 
13. / 9. Amt der Wiener Landesregierung 
14. / Verbindungsstelle der Bundesländer beim-Amt der 

Nieder5sterreichischen Landesregierung 

15. / Datenschutzrat, z.H� des Büros der Datenschutzkommission 
und des Datenschutzrates 

16. / Datenschutzkommission, z.H. des Büros der Datenschutz-
kommission und des Datenschutzrates 

. 

17. / GeschäftsfUhrung des Familienpolitischen Beirates beim 
Bundesministerium fUr Finanzen 

18. / Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 
19. / Österreichischen Städtebund 

20. / Österreichischen Gemeindebund 
21. / Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

22. / Österreichischen Arbeiterkammertag 

23. / Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 

24. / Österreichischen Landarbeiterkammertag 

25. / Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
26. / 1. Rechtsanwaltkammer für Kärnten 

26. / 2. Ober5sterreichische Rechtsanwaltskammer 
26. / 3. Salzburger Rechtsanwaltskammer 
26. / 4. Steiermärkische Rechtsanwaltskammer 
26. / 5. Tiroler Rechtsanwaltskammer 
26. / 6. Vorarlberger Rechtsanwaltskammer 
26. / 7. Rechtsanwaltskammer für Wien, Nieder5sterreich und Burgen­

land 

./. 
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27./ 
28./ 
29./ 
3D./ 
31./ 
32./ 
33,./ 
14 .. / 
35./ 
3 6./ 
37./ 

38�/ 
39./ 

40./ 

41'./ 
42./ 
43./ 

44./ 

1+5./ 
46./ 
47./ 
48./ 
49./ 
50 ./ 
5.1./ 

52./ 
53./ 
54./ 
55./ 
56./ 
57./ 

58./ 

- 4 -

Österreichische Notariatskammer 
Österreichische Patentanwaltkammer 
Österreichische Ärztekammer 
Österreichische Dentistenkammer 
Bundeskammer der Tierärzte Österreichs 
Österreichische Apothekerkammer 
Bundes ingeni eurkammer. 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
Österreichische Hochschülerschaft 

Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe 

Vereini�� österreichischer Industrieller, 
z.H. Herrn Dr. HOBLER 
Österreichischen Gewerkschaftsbund 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
z.H. Herrn Regierungsrat Amtsdirektor Rudolf SOMMER 
Verhandlungsausschuß der Ge�kschaften des öffentlidhen 
Dienstes, z.H. Herrn LAbg. Rudolf FÖDER 
Hauptverband der österreichischen SozialversichenL�sträger 
Österreichische Bischofskonferenz 
Österreichischen Bundestheaterverband 
Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals 
Österreichische Rektorenkonferenz 
Verband der Professcren Österreichs 
Österreichische Normungsinstitut 
Österreichischer Bundesjugendring 
Verband Österreichischer Zeitungsherausgeber 
Bundessportorganisation 
Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe 
Österreichs 
Auto- Motor- und Radfahrerbund Österreichs 

Österreichischer Automobil- Motorrad- und Touring Club 
Österreichisches Rotes Kreuz 
Österreichisches Kuratorium für alpine Sicherheit 
Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Vorarlberg 
Österreichischer Bergrettungsdienst, Landeslei��g 
Vc.rarlberg 
Landesfeuerweh�lerband für Vorarlberg 

5. März 1986 
Für den Bundesminister: 

Dr. HERMANN 

, 
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Bundesministerium für Inneres 
Abteilung III/4 

zu Zahl 11. 198/8-III/4/86 

E N T WU R F  
============= 

4. 3. 1986 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem 
Land Vorarlberg über einen gemeinsamen Hubschrauberdienst. 

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung, und das Land 
Vorarlberg, vertreten durch den Landeshauptmann, in der Folge 
Vertragsparteien genannt, sind übereingekommen, folgende 
Vereinbarung zu schließen: 

Artikel I 

Zweck und Ziel 

§ 1. (1) Die Vertragsparteien kommen überein, nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen, insbesondere zur Verbesserung der 
Notfallversorgung nach Unfällen und Erkrankungen, zur Hilfe­
leistung bei Gemeingefahr, für Aufgaben des Zivilschutzes und 

der Katastrophenhilfe gemeinsam einen Hubschrauberdienst 1m 
Lande einzurichten und zu betreiben. 

(2) Die Vertragsparteien werden bei der Einrichtung und 
beim Betrieb des gemeinsamen Hubschrauberdienstes die Mitwirkung 
des Hauptverbandes der Österreichischen Sozialversicherungsträger, 
von Kranken- und Unfallfürsorgeeinrichtungen sowie anderer 
Organisationen, die hiezu bereit sind, anstreben. 
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Aufgaben 

§ 2. Der Hubschrauberdienst wird fOlgende Einsätze durch-

fUhren: 

1. Rettungs flUge , das sind FlUge zur Rettung von Menschen 
aus unmittelbar drohender Gefahr fUr ihr Leben oder ihre 
Gesundheit, wenn die notwendige Hilfe auf keinem anderen 
Weg oder sonst nur mit medizinisch nicht vertretbarer 
Verzögerung oder unzureichend erbracht werden kann; 

2. Ambulanzflüge, das sind FlUge zur Beförderung von bereits 
ärztlich versorgten, schwerkranken oder schwerverletzten 
Personen oder von Notfallpatienten von einer Krankenanstalt 
in eine andere, wenn die Verlegung aus medizinischen Gründen 
notwendig ist und anders nicht durchgefUhrt werden kann; 

3. FlUge für Zwecke des Zivilschutzes und der Katastrophen­

hilfe; 

4. FlUge zur Unterstützung der Sicherheitsbehörden und Sicher­
heitsdienststellen bei der Vollziehung ihrer Aufgaben, sowie 
Flüge im Rahmen der den Gebietskörperschaften zu leistenden 
Amtshilfe und der Schulung im Zusammenhang mit den Aufgaben 
des Hubschrauberdienstes. 

Organisation 

§ 3. Die Vertragsparteien werden den Hubschrauberdienst ins-
besondere nach folgenden Grundsätzen einrichten: 

1. Einsätze gemäß § 2 Z. 4 sind möglichst so zu organisieren, 
daß die Durchführung unerläßlich notwendiger Flüge gemäß 
§ 2 Z. 1 bis, 3 gewährleistet ist und die Einsatzbereitschaft 
des Hubschraubers für derartige Flüge nicht ungebührlich ge­
schmälert wird. 

2. Der Hubschrauberdienst wird bei Besorgung von Aufgaben 
gem. § 2 Z. 1 bis 3 den bodengebundenen Rettungsdienst 
vor allem zur Versorgung schwer zugänglicher Gebiete er­
gänzen; 
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3. als Besatzung und Begleitpersonal des Hubschraubers, deren 
Zusammensetzung sich im Einzelfall nach den einsatztechnischen 
und medizinischen Erfordernissen zu richten hat, werden nur 
entsprechend berechtigte Personen, falls diesbezügliche 
Rechtsvorschriften nicht bestehen, hiefür auf grund ihrer 
Ausbildung und Befähigung geeignete Personen eingesetzt. 

Pflichten des Bundes 

§ 4. Der Bund verpflichtet sich, 

1. eine Flugeinsatzstelle des Bundesministeriums für Inneres 
beizustellen und zu betreiben, die den Hubschraubereinsatz 
zu organisieren und die Anforderungen für Aufgaben gemäß 
§ 2 Z. 4 zu erfassen hat; 

2. einen für Rettungsflüge geeigneten Hubschrauber bereitzu­
stellen, diesen zu warten, alle logistischen Maßnahmen wahrzu­
nehmen und während der Wartung für Ersatz zu sorgen; 

3. den Flugbetrieb durchzufUhren und hiezu Beamte des Bundes­
ministeriums für Inneres als Piloten sowie die Infrastruktur 
beizustellen; 

4. Aufzeichnungen über den Flugbetrieb und den technischen Be­

trieb zu fUhren, diese automationsunterstützt auszuwerten, 
die Betriebskosten zu ermitteln und mit den Kostenträgern 
zu verrechnen; 

5. Flugbeobachter und Flugretter, insbesondere für alpine oder 
sonstige schwierige Hilfeleistungen und Bergungen, nach Be­
darf beizustellen. 

Pflichten des Landes 

§ 5. (1) Das Land verpflichtet sich, 

1. eine Rettungsleitstelle beizustellen und zu betreiben, 
welche die Fälle nach § 2 Z. 1 bis 3 zu erfassen und deren 

Dringlichkeit zu beurteilen, bei der Zusammensetzung des 
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Begleitpersonals mitzuwirken, den Hubschrauber anzufprdern 
und den Einsatz mit dem bodengebundenen Rettungsdienst zu 
koordinieren hat; 

2. für die Beistellung der Stationierungsvoraussetzungen des 
Hubschraubers (Hangar, Aufenthaltsräume für die Besatzung, 
Betankungs- und Bodengeräte) zu sorgen; 

3. Ärzte und Sanitäter während der Zeit der Bereitstellung des 

Hubschraubers beizustellen, für die Wartung und Betreuung der 
medizinischen AusrUstung des Hubschraubers zu sorgen sowie 
die Medikamente und das Sanitätsmaterial zu ergänzen; 

4. Aufzeichnungen über alle Hilfeleistungen zu führen und diese 
nach rettungstechnischen Kriterien auszuwerten; 

5. Flugretter und Bergungsspezialisten, insbesondere der Berg­
rettung und der Feuerwehr, für alpine oder sonstige schwierige 
Hilfeleistungen und Bergungen nach Bedarf beizustellen. 

(2) Das Land kann bei der Regelung des Dienstbetriebes 
der Rettungsleitstelle vorsehen, daß in Zivilschutz- und 
Katastrophenfällen Aufgaben der Rettungsleitstelle im erforder­
lichen Umfang an den Einsatzleiter übergehen. 

e 3) Das Land wird die Erfüllung von Aufgaben gemäß 
Abs. 1 durch privatrechtliehe Verträge mit Rettungs organisationen , 
Krankenanstalten und anderen zur Mitarbeit bereiten Organisationen 
regeln. 

(4) Der Hubschrauber bleibt bis auf weiteres in 
Hohenems stationiert. Das Land nimmt jedoch in Aussicht, im 
Raume Feldkirch die Voraussetzungen für eine Verlegung des 
Hubschraubers während der möglichen Einsatzzeiten oder für 

eine Stationierung desselben (Abs. 1 Z. 2) zu schaffen. Nach 
Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen in Feldkirch wird 
der Hubschrauber dort stationiert werden. 

Kostentragung des Bundes 

§ 6. (1) Die Kosten für die Besorgung der Aufgaben gemäß § 4 
werden vom Bund aufgebracht. 
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(2) Der Bund trägt weiterhin die Kosten der Stationierung 
des Hubschraubers in Hohenems, mit Ausnahme jener, welche aus 

der Anschaffung eines Gerätes zum Transport des Hubschraubers 
zwischen dem Hangar und dem Start- bzw. Landeplatz entstehen. 

(3) Im Falle einer Änderung der Stationierung ent­
sprechend dem § 5 Abs. 4 wird der Bund anteilsmäßige Stationierungs­
kosten tragen. Bei der Berechnung derselben wird auf den Anteil 
der FlUge gemäß § 2 Z. 4 und auf die Kostenverteilung in den ver­
gleichbaren Vereinbarungen des Bundes mit anderen Ländern Be-
dacht zu nehmen sein. 

(4) Der Bund wird die Beteiligung an seinen Kosten durch 
privatrechtliehe Verträge mit den in Betracht kommenden Ein­
richtungen (wie insbesondere dem Hauptverband der österreichischen 
Soz1alversicherungsträger, KrankenfUrsorgeeinrichtungen, dem Ver­
band der Versicherungsunternehmen Österreichs, Kraftfahrervereini­
gungen und alpinen Vereinen) durch Vereinbarung regeln. 

Kostentragung des Landes 

§ 7. Die Kosten für die Besorgung der Aufgaben gemäß § 5 
werden - vorbehaltlich der Bestimmungen des § 6 Abs. 2 und 3 -

vom Land aufgebracht. 

DatenUbermittlung 

§ 8. Die Vertragsparteien werden die Daten Uber den Betrieb 
des Hubschrauberdienstes, einschließlich personenbezogener Daten 
über Personen, denen Hilfe geleistet wurde (Vor- und Zuname, 
Geburtsdatum, Nationalität, Anschrift, Art der Verletzung oder 
Krankheit, Art der Hilfeleistung, Sozialversicherungsträger 
und Krankenanstalt, in die die Einlieferung erfolgte), soweit 
es zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung 
ist, verarbeiten und einander übermitteln. DarUber hinaus kömnen 
solche Daten an Sozialversicherungsträger und andere Kostenträger 
zum Zwecke der Kostenerstattung in dem hiefUr unerläßlichen Umfang 
weitergegeben werden. 
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Artikel II 

Diese Vereinbarung tritt 30 Tage nach Ablauf des Tages 

in Kraft, an dem 

a) die nach der Landesverfassung erforderlichen Voraus­
setzungen fUr das Inkrafttreten erfUllt sind und beim 

Bundeskanzleramt die Mitteilung des Landes darüber 
vorliegt sowie 

b) die nach der Bundesverfassung erforderlichen Voraus­
setzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. 

Das Bundeskanzleramt wird dem Land die ErfUllung der 
Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. b mitteilen. 

Artikel III 

Diese Vereinbarung kann von den Vertragsparteien frühestens 
drei Jahre nach ihrem Inkrafttreten schriftlich gekündigt werden. 
Eine KUndigung wird sechs Monate nach ihrem Einlangen beim Ver­
tragspartner wirksam. 

Artikel IV 

Diese Vereinbarung wird in zwei Urschriften ausgefert�gt. 
Je eine Ausfertigung wird beim Bundeskanzleramt und beim Amt 
der Vorarlberger Landesregierung hinterlegt. 

Geschehen in Bregenz am • • • • • • • • • • • • • • • • 

FUr den-Bund gemäß Beschluß der 
Bundesregierung (vorbehaltlich) 
der Genehmigung des Nationalrates: 

Für das Land: 
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VO RBL ATT 
=============== 

1. Problem: 

Zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung von Not­

fallpatienten, zur Hilfeleistung bei drohenden Gefahren 

und als Vorsorge für Aufgaben des Zivilschutzes und der 

Katastrophenhilfe ist als Ergänzung der bodengebundenen 

Hilfs- und Rettungsdienste die Errichtung eines planmäßigen 

Hubs chrauber-Rettungsdi enstes' erforderlich. 

2. Ziel: 

Der Bund und die Länder sollen mit Unterstützung der 

Sozialversicherungsträger und anderer Kostenträger (Ver­

sicherungen, Kraftfahrervereinigungen u.a.) sowie durch Mit­

arbeit der Hilfs- und Rettungsorganisationen einen einheit­

lichen bundesweiten Hubschrauber-Rettungsdienst errichten 

und betreiben. 

3. Inhalt: 

Die rechtliche Fundierung dieser Zusammenarbeit, ins­

besondere der Tätigkeitsbereich, die Organisation, der 

Aufgabenbereich des Bundes und des Landes sowie die Kosten­

tragung. 

4. Alternativen: 

Die Erfordernisse fUr einen einheitlichen bundesweiten 
Hubschrauber-Rettungsdienst, der allen von den Gebietskörper­

schaften gestellten Anforderungen entspricht, können nur 

durch ein Zusammenwirken von öffentlichen Körperschaften 
und privaten Organisationen erfüllt werden. Dies gilt ins­
besondere für die Hilfeleistungen bei drohenden Gefahren 

und für die Vorsorgen im Bereich des Zivilschutzes und der 

Katastrophenhilfe. 
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5. Kosten: 

Das Bundesministerium für Inneres wird das Flugpersonal 

(Piloten, Techniker, Flugbeobachter und Gend. Flugretter) 

und die Infrastruktur beistellen und die Hubschrauberkosten, 

ausgenommen ftir Rettungs- und AmbulanzflUge, tragen. 

Das Land Vorarlberg wird die Kosten für den Rettungs­

und Sanitätsbereich sowie für einen Anteil der Stationierungs­

erfordernisse aufbringen. 

Die Sozialversicherungsträger, die Kraftfahrervereini­

gungen und andere Kostenträger werden die Hubschrauberkosten 

für Rettungs- und AmbulanzflUge finanzieren. 
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E r l ä u t e r u n g e n  
========================= 

Allgemeines 

Anlaß für den Abschluß dieser Vereinbarung (ebenso wie 

jener mit den Bundesländern Kärnten und Steiermark) sind die 

Bemühungen von Bund, Ländern und anderen Körperschaften und 

Organisationen, einen Hubschrauber-Rettungsdienst in Österreich 

einzuführen. Mit Entschließung des Nationalreates vom 10.12.1981 

(vgl. Sten.Prot. über die 96. Sitzung - XV. GP des Nationalrates) 

ist der Soz1alminister um die Prüfung der Möglichkeit zur Schaffung 
gesetzlicher Voraussetzungen tür die Kostenübernabme von Hub­

schraubertransporten (gemeint sind Hubschrauber-RettungsflUge) 

und mit Entschließung vom 15.12.1982 (�gl. Sten.Prot. über die 138. 
Sitzung - XV. GP des Nationalrates) die Bundesregierung ersucht 

worden, aufgrund der im Zuge des Salzburger Pilotprojektes ge­

sammelten Erfahrungen die rechtlichen Voraussetzungen für einen 

schrittweisen und raschen Aufbau eines bundesweit durchorganisier­

ten Einsatzes für einen Hubschrauber-Primärrettungsdienst durch 

den Abschluß entsprechender Verträge mit den Ländern gemäß 

Art. 15a· B-VG sowie im Einvernehmen mit den Trägern der Sozial­

versicherung zu schaffen. Die Vorarlberger Landesregierung hat 

am 24. Juli 1984 beschlossen, ein möglichst flächendeckendes 

System notfallärztlicher Versorgung anzustreben. 

Die Einführung einer notfallärztlichen Versorgung bewirkt 

eine wesentliche Verminderung von Unfalls folgen und eine Ver­

besserung der Heilung. Der volkswirtschaftliche Nutzen beträgt 

nach einer Kosten-NUtzen-Analyse in der Bundesrepublik Deutsch­

land das 5,48-fache der Kosten des Hubschrauber-Rettungsdienstes. 
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Das wesentliche Ziel eines Hubschrauber-Rettungsdienstes 

ist das rasche Heranbringen von Einsatzpersonal (Arzt, Sanitäter, 

Flugretter, Bergungsspezialisten) mit der notwendigen Aus­

rUstung an den Notfallort, die Hilfeleistung am Notfallort und 
der Transport von Notfallpatienten in das nächstgelegene fachlich 

zuständige Krankenhaus. 

Nach dem Rettungskonzept des Landes Vorarlberg wUrde die 

Einbeziehung und Ausweitung des Hubschrauber-Rettungsdienstes 

eine Ergänzung des Notarztwagensystems bewirken. 

Anders als in den Bundesländern Kärnten und Steiermark wird 

der Hubschrauber, welcher fUr Rettungszwecke eingesetzt werden 

soll, in weiterem Umfange auch fUr andere FlUge,insbesondere 

im Exekutivbereich und ihm Rahmen der Amtshilfe fUr GebietskBrper­
schaften, verwendet werden. Die durch die Kleinheit des Landes 

bedingte geringere Zahl an Einsätzen des Hubschraubers recht­

fertigt diese Mehrfachverwendung. 

Die Vereinbarung bindet auch Organe der Bundesgesetzgebung. 
Aus diesem Grund ist die Vereinbarung nach Art. 15a Abs. 1 B-VG 
von der Bundesregierung mit Genehmigung des Nationalrates abzu­

schließen. Da die Vereinbarung keine verfassungsändernden Be­

stimmungen enthält, ist Art. 50 Abs. 3 B-VG auf die Genehmigung 

durch den Nationalrat nicht anzuwenden. 
Die in der Vereinbarung geregelten Angelegenheiten betreffen 

auf Bundesebene gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 des Bundesministerienge� 

setzes 1973 vorwiegend den Wirkungsbereich des Bundesministe­

riums fUr Inneres. I 

Der Landesgesetzgeber wird durch die Vereinbarung nicht ge­

bunden. Sie unterliegt daher nicht der Genehmigungspflicht des 

Landtages. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. I § 1 

Durch das gemeinsame Einrichten und Betreiben eines 

Hubschrauberdienstes sollen vorhandene Kapazitäten an Personal 

(Piloten, Techniker u.a. ) und Anlagen (Hubschrauber, Betriebs­

einrichtungen u.a.) des BMI - Flugpolizei und Flugrettungsdienst -

für Aufgaben des Landes, insbesondere im Rettungswesen, ausge­

nutzt und andererseits Einrichtungen des Landes fUr die Erfüllung 

von Aufgaben des Bundes, insbesondere im Sicherheitswesen mitve� 

wendet werden. 

Zu Art. I § 2 Z 1. 

RettungsflUge sind FlUge zur Rettung von Menschen aus un­

mittelbar drohender Gefahr fUr ihr Leben oder ihre Gesundheit, 
und zwar 

a) zur Bergung bzw. Versorgung von verunglUckten oder in lebens­

bedrohende Situationen geratene Personen oder 

b) zur Beförderung von Notfallspatienten, die noch nicht in einer 

Krankenanstalt ärztlich versorgt wurden, oder 

c) zur Heranbringung von Rettungs- bzw. Bergungspersonal oder 

d) zur Beförderung von Arzneimitteln, insbesondere auch von 

Blutkonserven, Organen für Transplantationen oder medizinischen 

Geräten, wenn dies auf keinem anderen Weg bzw. nur m1 t lIledi­

zin�ch nicht vertretbarer Verzögerung oder unzureichend durch-

geführt werden kann (vgl. § 2 der Zivilluftfahrzeug- Aabulanz- und 
Rettungsflugverordnung). 

Zu Art. I § 2 Z 2. 

AmbulanzflUge sind FlUge zur Beförderung von bereits ärzt­

lich versorgten, schwerkranken oder schwerverletzten Personen 
oder von Notfallspatienten von einer Krankenanstalt in eine andere 

(vgl. § 2 der Zivilluftfahrzeug- Ambulanz- und Rettungsflugver­

ordnung) • 
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Diese FlUge werden von der Rettungsleitstelle nur auf 

Grund einer Anforderung von Ärzten oder Krankenanstalten in 

die Wege zu leiten sein, die ihrerseits vorher mit dem leistungs­
zuständigen Sozialversicherungsträger das Einvernehmen herzustellen 
haben. Dies gilt nicht bei Notfällen, wenn eine sofortige Ver­
legung medizinisch notwendig ist. 

Die Notwendigkeit des Flugtransportes ist vom anfordernden 
Arzt oder von der anfordernden Krankenanstalt unter Anführung 
der GrUnde zu bestätigen. 

Zu Art. I § 2 Z 3.' 

FlUge fUr Zwecke der Katastrophenhilfe werden insbesondere 
nach Lawinenabgängen, Uberschwemmungen, Waldbränden, zur Be­

förderung von Einsatzpersonal, Einsatzgeräten und sonstiger 
Hilfeleistungen erforderlich sein. 

Zu Art. I § 2 Z 4. 

Zu den FIUgen zur UnterstUtzung der Sicherheitsbehörden und 
Sicherheitsdienststellen zählen insbesondere BeobachtungsflUge, 
SuchflUge, Such- und RettungsmaBnahmen in Flugnotfällen sowie 
unerläBliche Hilfeleistungen zur Gefahrenabwehr und die damit 
zusammenhängende notwendige Beförderung von Personen vom Berg 
ins Tal. 

FlUge zur Amtshilfe sind beispielsweise die Befliegung von 
Luftfahrthindernissen zur Festlegung von KennzeichnungsmaBnahmen, 
BeobachtungsflUge fUr den Lawinenwarndienst, ErkundungsflUge fUr 
die Wildbach- und Lawinenverbauung u. ä. Die SChulung umfaßt alle 
durch den Aufgabenbereich des Hubschrauberdienstes berührten Ein­
richtungen und deren Personal, wie Flugbeobachter, Flugretter, 
Ärzte, Sanitäter, Bergungsspezialisten, Exekutivbeamte, u. a. 

Zu Art. I § 3 Z 1. 

Die vorgesehene Mehrfachverwendung des Rettungshubschraubers 
bewi.rkt eine Einschränkung seiner Einsatzbereitschaft für Rettungs­
zwecke. Um diesen Nachteil möglichst gering zu halten, soll durch 
eine entsprechende Planung sichergestellt werden, daß die Einsatz­
bereitschaft fUr Rettungs- und KatastropheneinsatzflUge nicht unge­
bührlich eingeschränkt wird, sodaß die Durchführung uner1äß1ich 
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notwendiger Rettungs- Ambulanz- und KatastrophenflUge soweit 
als möglich gewährleistet ist. 

FlUge zur Rettung menschlichen Lebens haben schon nach den 
bestehenden Dienstanweisungen des Bundesministeriums fUr Inneres 
vor allen anderen FIUgen Vorrang. 

FlUge nicht dringlicher Art werden während erfahrungsgemäß 
einsatzarmer Zeiten durchzufUhren sein. 

Die Flugeinsatzstelle hat die Rettungsleitstelle Uber FlUge 
des Rettungshubschraubers gem. § 2 Z 4 zu informieren. 

Zu Art. I § 3 Z 2. 

Der Hubschrauber-Rettungsdienst wird insbesondere dann einge­
setzt, wenn die lebensbedrohende Gefahr mit anderen Mitteln nicht 
zweckmäßig abgewendet werden kann, wenn wegen des Grades der Ver­
letzung (Erkrankung) die Versorgung durch einen Arzt am Notfall­
ort erforderlich ist, wenn Rettungsfahrzeuge nicht zum Notfallort 
gelangen können oder wenn der Patient wegen seines Zustandes nur 

mittels Hubschrauber befördert werden kann. 

Zu Art. I § 3 Z 3. 

Die Auswahl der zu Hubschraubereinsätzen fUr Ambulanz-
und Rettungsflüge herangezogenen Personen sowie die DurchfUhrung 
solcher FlUge haben unter Beachtung der hiefUr jeweils maßgeb­
lichen gesetzlichen Bestimmungen, derzeit insbesondere der 
Zivilluftfahrzeug- Ambulanz- und Rettungsflugverordnung, BGBI. 
Nr. 126/1985, zu erfolgen. 

Im Regelfall wird die Besatzung des Hubschraubers aus dem 
Piloten bestehen, der fUr die sichere DurchfUhrung des Fluges 
verantwortlich ist und Uber die flugbetrieblichen Belange ent­
scheidet. 

Da die Hubschrauber des Bundes (Bundesministerium fUr 
Inneres) Uberwiegend fUr Sicherheitsaufgaben verwendet werden, 

wird der Bund als Piloten nur Beamte der Bundesgendarmerie und 
der Bundespolizei (Sicherheitswache) einsetzen. 
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Das Begleitpersonal wird nach den einsatztechnischen und 
medizinischen Erfordernissen des Einzelfalles bestimmt werden. 
Bei RettungsflUgen wird es in der Regel aus dem Arzt und dem 

Sanitäter oder dem Flugretter bestehen. Bei Einsätzen im freien 
alpinen Gelände (abseits von Schipisten und SchutzhUtten) sind 
alpinerfahrene Bergungsspezialisten der Bundesgendarmerie, des 
Bergrettungsdienstes oder sonstiger Organisationen zu verwen­
den. 

Die medizinischen Erfordernisse bestimmt bei RettungsflUgen 
der eingesetzte Arzt. Bei AmbulanzflUgen hat der den Flug an­

fordernde Arzt die medizinischen Erfordernisse bei Anforderung 
bekanntzugeben und die Durchführung mit dem den Flug begleitenden 
Personal abzusprechen. 

Zu Art. I § 4 Z 1. 

Die Flugeinsatzstelle (FESt. ) ist eine Außenstelle des 
BMI, deren Dienstbetrieb durch interne Vorschriften des BMI 
geregelt ist. Sie hat die Anforderungen fUr FlUge gem. § 2 Z 4 
zu erfassen und alle Hubschraubereinsätze zu organisieren. 

Die Organisation der Hubschraubereinsätze umfaßt deren ge­
samte Abwicklung, soweit nicht der Rettungsleitstelle Auf­
gaben zufallen. 

Einsätze aufgrund von Anforderungen der Rettungsleitstelle 
bzw. - in den Fällen des § 5 Abs. 2 - des Einsatzleiters sind 
von der FESt. durchzuführen. 

Zu Art. I § 4 Z 2. 

Der Hubschrauber wird vom Bundesministerium fUr Inneres 
beigestellt und betrieben werden und soll aufgrund seiner Bau­
art und AusrUstung den Erfordernissen eines Rettungshubschrau­
bers im Sinne der ÖNORM S 4130 entsprechen. 

Um die Anschaffung und den Betrieb finanzieren zu können, 

ist·ein Hubschrauber auszuwählen, der dem Verwendungszweck ent­
spricht und den kleinstmöglichen Aufwand erfordert. 
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Kompromisse ��ischen flugbetriebliche�, medizinischen und 
technischen Wunschvorstellungen sind notwendig. 

FUr die Zeit der Wartung oder Reparatur des �ettungshub­
schraubers oder bei sonstigem dringendem Bedarf wird das Bundes­
ministerium fUr Inneres einen anderen fUr Rettungszwecke geeigneten 
Hubschrauber bereitstellen. 

Zu Art. I § 4 Z 3. 

FUr den Flugbetrieb und die damit verbundenen Belange werden 
neben dem Luftfahrtrecht die im Bundesministerium fUr Inneres be­
stehenden und mit dieser Vereinbarung Ubereinstimmenden internen 
Weisungen Uber den Einsatz von Luftfahrzeugen und den Dienstbe­
trieb gelten. 

Zu § 4 Z 4. 

Die Auswertung des Flugbetriebes wird neben den allge­
meinen statistischen Daten insbesondere die Kosten des Betriebes 
umfassen, die nach den Leistungsverpflichtungen der Sozialver­
sicherungsträger aufgeschlUsseIt werden. 

Eine Verrechnung zwischen den Vertragsparteien Bund und Land 
aus einzelnen FIUgen kommt nicht in Betracht. Dies insbesondere 
deshalb, weil die Bestimmungen Uber die Kostentragung durch den 
Bund einerseits und durch das Land andererseits (§§ 6 und 7 der 
Vereinbarung) die finanziellen Beziehungen dieser Gebietskörper­
schaften untereinander erschöpfend regeln. 

Zu § 4 Z 5. 

Flugbeobachter und Flugretter werden von den Sicherheits­
dienststellen bereitgehalten und bei Bedarf Uber Anforderung 
der Flugeinsatzstelle beigesteIlt werden. 
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Zu § 5 Abs. 1 Z 1. 

Der Rettungs1eitste11e kommt eine zentrale Bedeutung im 

Rettungssystem zu. Sie ist mit den erforderlichen Nachrichten­

mitteln auszustatten und jedenfalls während der Zeit der Be­

reitstellung des Rettungshubschraubers besetzt zu halten. 

Der Rettungs1eitste11e soll bei der Zusammensetzung des 
Begleitpersonals aus fachlichen GrUnden ein Mitwirkungsrecht 

eingeräumt werden. Sie hat die Meldungen Uber die Notfälle 

gemäß § 2 Z 1 - 3 entgegenzunehmen und den Rettungshubschrauber 

hiefUr anzufordern. 

Anforderungen gemäß § 2 Z 1 haben insbesondere dann zu er­

folgen, wenn nach Unfällen (Erkrankungen) die Versorgung von 
Schwerverletzten durch einen Notarzt akut erforderlich ist und 

anders nicht rechtzeitig oder zweckmäßig durchgeführt werden 

kann, wenn Rettungsfahrzeuge nicht zum Notfallort gelangen 

können, wenn der Patient wegen seines Zustandes nur mit Hub­

schrauber befördert werden kann oder wenn die lebensbedrohende 
Gefahr mit anderen Mitteln nicht oder nur schwer abwendbar ist. 

Wird der Hubschrauber unmittelbar bei der F1ugeinsatz­
stelle angefordert, dann ist die Rettungs1eitste11e hievon zu 

verständigen, um ihr die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu ermög­

lichen. 

Zu § 5 Abs. 1 Z 2. 

Der Rettungshubschrauber soll so stationiert werden, daß er 

innerhalb kUrzester Zeit nach der A1armierung starten kann. Da­

her sollen die Aufenthaltsräume fUr die Besatzung im Nahbereich 

des Hubschrauber-Standplatzes liegen. 

Die Versorgung des Rettungshubschraubers soll weitestgehend 

vom Betriebsdienst des Flugplatzes Hohenems unabhängig sein 

(Hangardienst, Tankdienst) , um die Einsatzbereitschaft nicht zu 

beeinträchtigen. 

Die Bereitschaftsräume für die Hubschrauber-Besatzung sollen 

in das Nachrichtensystem des Landesverbandes des ÖRK, der Sicher­
bEltsbehörden und der Sicherheitsdienststellen einbezogen werden. 

t 
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Zu § 5 Abs. 1 Z 3. 

Die Beistellung der Ärzte und Sanitäter für den Hubschrauber­
Rettungsdienst wird vom Land geregelt werden. 

Die Wartung und Betreuung der medizinischen Ausrtlatung des 
Hubschraubers umfaBt alle Tätigkeiten, die für das Funktionieren 
dieser Anlagen erforderlich sind, wie Nachfüllen des Sauer­
stoffes, Desinfizieren und Reinigen der AusrUstung sowie der 
Kabine des Hubschraubers. 

Zu § 5 Abs. 2. 

NaCh dem Vorarlberger Katastrophenhilfegesetz (vgl. 1GB1. 

Nr. 47/1979) obliegt dem Einsatzleiter 1m Katastrophenfalle 
die Leitung der Katastrophenhilfsdienste. Es empfiehlt sich, aus 
organisatorischen Gründen vorzusehen, daß im Zivilschutz- und 
Katastrophenfall, der Einsatzleiter bei Bedarf auch Aufgaben der 
Rettungsleitstelle an sich ziehen kann. 

Zu § 5 Abs. 4. 

Der Hubschrauber soll zunächst in Hohenems stationiert 
werden. Um jedoch seine Einsatzmöglichkeiten zu erweitern und . 
die Beistellung von Ärzten zu erleichtern, ist daran gedacht 
in der Wähe des Landeskrankenhauses Feldkirch - beim Katatrophen­
hilfezentrum - die Räumlichkeiten für die Verlegung der Flug­

einsatzstelle Hohenems zu schaffen. 
Der Raum Feldkirch ist flugbetrieblich insofern günstiger, 

als dort weniger Nebellagen zu verzeichnen sind als 1m Bereich 
Hohenems. 

Zu § 6 Abs. 1. 

Das Bundesministerium für Inneres wird bereits bestehende 
Einrichtungen der Flugeinsatzstelle Hohenems, im Bedarfsfalle 
einen Ersatzhubschrauber, das Fernmeldenetz der Exekutive, 

Werkstätteneinrichtungen, die Logistik u. ä. beistellen und da­
rUber hinaus die Kosten für folgende Bereiche aufbringen� 
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a) Beschaffung des Rettungshubschraubers mit der erforderlichen 
AusrUstung, 

b) Hubschrauber-Betriebskosten für den Rettungshubschrauber und 
den Ersatzhubschrauber, 

c) Personalkosten für den Flugbetrieb und den technischen Betrieb 
sowie die Verwaltungserfordernisse. 

Zu § 6 Abs. 2. 

Durch die Erweiterung des Einsatzbetriebes auf dem Flug­
platz Hohenems ent$teht für den Bund kein höherer Mietaufwand, 

da die derzeit dort benützten Räume nicht �eitert werden 
müssen. 

Wenn jedoch aus Anlaß einer Katastrophenlage oder bei 
sonstigem dringendem Bedarf ein zusätzlicher Hubschrauber in 
Hohenems stationiert wird, trägt das Land Vorarlberg die an­
fallenden Hangarierungskosten. 

Zu § 6 Abs. 3. 

Im Falle der Verlegung der Flugeinsatzstelle Hohenems nach 
Feldkirch ist in Aussicht genommen, daß das Land Vorarlberg beim 
Katastrophenhilfe-,zentrum einen Hubschrauberhangar mit den 
erforderlichen Nebenräumen errichten und das Bundesministerium 
für Inneres einen Kostenbeitrag etwa in Form einer Miete leisten 
wird. 

Die Höhe dieses Kostenbeitrages kann gegenwärtig noch nicht 
bestimmt werden. Sie bleibt einer gesonderten Absprache vorbe­
halten, die auf das Ausmaß der Flüge gemäß § 2 Z 4 sewie auf 
die Kostenbeteiligung des Bundes am Hubschrauber-Rettungsdienst 
in anderen Bundesländern Bedacht zu nehmen haben wird. 

Zu § 6 Abs. 4. 

In privatrechtlichen Verträgen zwischen dem Bund, vertreten 
durch den B�desminister für Inneres, und dem Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger, zwischen dem Bund und 
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dem Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖAMTC) 
sowie dem Auto-, Motor- und Radf'ahrerbund Österreichs (ARBÖ), die 

unmittelbar nach dem Abschluß der Vereinbarung abgeschlossen wer­
den sollen, werden Kostenbeiträge für den Betrieb des Rettungs­

hubschraubers vereinbart werden. 
Diese Kostenbeiträge und die Kostenersätze sonstiger Kosten­

träger sollen den Sachaufwand für die Hubschraubereinsätze gemäß 

§ 2 Z 1 - 2 decken. 

Zu Art. I § 7 

gen: 
Das Land wird die Kosten für folgende Bereiche aufbrin-

a) Beistellung und Betrieb einer Rettungsleitstelle, 

b) Schaffung der Stationierungsvoraussetzungen im Falle 
der Stationierung des Hubschraubers beim Katastrophen­
hilfezentrum Feldkirch mit Betankungs- und Bodengeräten, 

c) Beistellung der Ärzte und Sanitäter sowie die Wartung 
und Betreuung der medizinischen AusrUstung der Hub­
schrauber, 

d) Ergänzung der Medikamente und des Sanitätsmaterials, 

e) Führung der Aufzeichnungen über alle Hilfeleistungen 
und Auswertung nach rettungstechnischen Kriterien, 

f) Beistellung von Bergungsspezialisten im Bedarfsfalle. 
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